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Nr. 111.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Änderung

der für den Amtsverbandsbezirk Elsfleth erlassenen Ziegenbock¬
körungsordnung.

Oldenburg , den 10. November 1825.

Die Ziegenbockkörungsordnungfür den Amtsverbands¬
bezirk Elsfleth vom 26. Mai 1909 / 14. November 1918
wird auf Antrag des Amtsrats geändert wie folgt:

1. Die im Artikel5 Z 2 Abs. 1 und2 genannte Ord¬
nungsstrafe beträgt drei Reichsmark;

2. Artikel 10 Z 1 erhält folgende Fassung: „Für die
erstmalige Ankörung bei der Hauptkörung und für
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jede Nachkörung wird eine Gebühr von 2 /̂s Reichs¬
mark erhoben . Alle weiteren Ankörnngen bei der
Hauptkörung sind gebührenfrei.

Oldenburg , den 10 . November 1925.

Ministerium des Innern,
vr . Driver.

Nr. 112.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Änderung

der Ziegenbockkörungsordnung für den Amtsverband Wildeshausen.

Oldenburg , den 12 . November 1925.

Die Ziegenbockkörungsordnung für den Amtsverband
WildeShausen vom 14 . Oktober 1908 / 17 . August 1912 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12 . April 1924 wird
auf Antrag des Amtsrats geändert wie folgt:

Artikel 12 erhält folgende Fassung : „Der niedrigste
Satz des Deckgeldes soll nicht weniger als 2 Reichsmark
betragen . "

Oldenburg , den 12 . November 1925.

Ministerium des Innern.
I . V.

v. Finckh.
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